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D i e  p a r l a m e n t a r i s c h e n  I n s t r u m e n t e

Antrag
Die Ratsmitglieder können zu hängigen Beratungsgegenständen Anträge ein-
reichen, um einen vom Rat zu behandelnden Entwurf zu einem Erlass (Bundes
gesetz, Bundesbeschluss oder Verordnung der Bundesversammlung) abzu-
lehnen oder anzunehmen, zu ändern oder an eine Kommission oder an den 
Bundesrat zurückzuweisen. Mit einem Ordnungsantrag kann eine Änderung des 
Verfahrens vorgeschlagen werden. Der Antrag ist eines der wichtigsten Instru-
mente der Ratsmitglieder. 

Parlamentarische Initiative
Mit einer parlamentarischen Initiative kann der Entwurf zu einem Erlass oder 
können Grundzüge eines solchen Erlasses vorgeschlagen werden. Alle Gesetz
gebungsarbeiten erfolgen in einer Kommission von National- oder Ständerat. 
Die parlamentarische Initiative ist ausgeschlossen, wenn zum gleichen Gegen-
stand bereits eine Vorlage unterbreitet worden ist. Dann kann das Anliegen im 
Rat mit einem Antrag eingebracht werden.

Motion
Die Motion beauftragt den Bundesrat, einen Erlassentwurf vorzulegen oder 
eine Massnahme zu treffen. Die Motion wird von einem oder mehreren Rats-
mitgliedern unterzeichnet. Wenn ihr der Rat der Motionärin oder des Motionärs 
und anschliessend auch der andere Rat zustimmen, gilt die Motion als ange-
nommen. Der Zweitrat kann auf Antrag der vorberatenden Kommission oder 
des Bundesrates Änderungen am Text vornehmen. Über die Änderungen des 
Zweitrates beschliesst der Erstrat nochmals, ohne selber weitere Änderungen 
vornehmen zu dürfen.

Postulat
Das Postulat beauftragt den Bundesrat, zu prüfen und zu berichten, ob ein 
Entwurf zu einem Erlass der Bundesversammlung (Bundesgesetz, Bundesbe-
schluss oder Verordnung) vorzulegen oder eine Massnahme zu treffen sei.

Interpellation
Die Interpellation verlangt Auskunft über wichtige innen- oder aussenpolitische 
Ereignisse und Angelegenheiten des Bundes. Über die Antwort des Bundesrates 
kann eine Diskussion verlangt werden. Eine Interpellation kann mit Zustim-
mung des Ratsbüros als dringlich erklärt und in der laufenden Session behan-
delt werden, wenn sie bis zum Beginn der dritten Sitzung (in der Regel am Mitt-
woch der ersten Sessionswoche) einer dreiwöchigen Session eingereicht wird.
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Anfrage
Die Anfrage verlangt Auskunft über wichtige innen- oder aussenpolitische Er-
eignisse und Angelegenheiten des Bundes. Die Anfrage wird vom Bundesrat 
schriftlich beantwortet und im Rat nicht behandelt. Die Anfrage kann im Natio-
nalrat mit Zustimmung der Präsidentin oder des Präsidenten, im Ständerat mit 
Zustimmung des Ratsbüros dringlich erklärt werden. Sie muss in einer dreiwö-
chigen Session eine Woche vor Sessionsende und in einer einwöchigen Sessi-
on am ersten Tag eingereicht werden.

Fragestunde im Nationalrat
Die Montagssitzungen des Nationalrates der zweiten und dritten Sessionswo-
che beginnen mit einer Fragestunde. Behandelt werden aktuelle Fragen, die 
am vorangehenden Mittwoch bis spätestens zum Sitzungsschluss eingereicht 
worden sind. Die Fragen sind kurz zu fassen (einige Zeilen, ohne Begründung). 
Sie werden von der zuständigen Departementschefin oder vom zuständigen 
Departementschef kurz beantwortet, sofern die Fragestellerin oder der Frage-
steller anwesend ist. Anschliessend können diese eine sachbezogene Zusatz-
frage stellen. Die Dauer der Fragestunde beträgt höchstens 90 Minuten.
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D i e  S e s s i o n e n  u n d  d i e  B e r a t u n g e n

Die Sessionen
Die Räte tagen während vier ordentlichen Sessionen im Jahr: im Frühjahr (März), 
im Sommer (Juni), im Herbst (September / Oktober) und im Winter (November /
Dezember) während jeweils drei Wochen.

Der Nationalrat tagt in der Regel wie folgt:
Montag von 14.30 bis 19.00 Uhr,
Dienstag von 8.00 bis 13.00 Uhr,
Mittwoch von 8.00 bis 19.00 Uhr,
Donnerstag von 8.00 bis 13.00 Uhr (in der letzten Sessionswoche bis 19.00 Uhr),
Freitag der letzten Sessionswoche von 8.00 bis 11.00 Uhr.

Die üblichen Sitzungszeiten des Ständerates:
Montag der ersten Sessionswoche von 17.15 bis 20.00 Uhr,
Montag der zweiten und dritten Sessionswoche von 16.15 bis 20.00 Uhr,
Dienstag bis Donnerstag von 8.15 bis 13.00 Uhr,
Freitag der letzten Sessionswoche von 8.15 bis 8.30 Uhr 
(für die Schlussabstimmungen).

Jeder Rat kann unabhängig für sich zusätzliche Sondersessionen beschlies-
sen, um Pendenzen abzutragen. Ein Viertel der Mitglieder eines Rates oder der 
Bundesrat können zudem die Einberufung der Räte zu einer ausserordentlichen 
Session verlangen.

Die Beratungen
Will eine Nationalrätin oder ein Nationalrat das Wort ergreifen, meldet sie oder 
er sich schriftlich bei der Präsidentin oder beim Präsidenten, sobald der betref-
fende Gegenstand zur Beratung kommt. Die Präsidentin oder der Präsident 
erteilt das Wort grundsätzlich in der Reihenfolge der Anmeldungen. Wer eine 
Fraktion vertritt oder einen Antrag stellt, spricht vor den übrigen Mitgliedern. 
Kommissionssprecherinnen und -sprecher sowie Mitglieder des Bundesrates 
erhalten das Wort ausserhalb der Reihe, sobald sie es verlangen. Niemand 
darf mehr als zweimal zum gleichen Punkt sprechen.

Die Geschäfte werden im Rat in eine von fünf Beratungskategorien eingeteilt. 
Die Redezeit ist beschränkt. Auch das schriftliche Verfahren ist möglich.

Die Ratsmitglieder können am Schluss eines Votums der Rednerin oder dem 
Redner eine kurze und präzise Zwischenfrage ohne Begründung stellen. Wer 
eine Zwischenfrage stellen will, meldet sich bei der Präsidentin oder beim Prä-
sidenten an. Die Zwischenfrage kann erst gestellt werden, wenn die Rednerin 
oder der Redner sie auf eine entsprechende Frage des Präsidiums zulässt.

Im Ständerat haben sich die Mitglieder bei der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten zu melden. Die Redezeit ist nicht begrenzt.
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Die Übersetzungen
Im Nationalrat werden die Beratungen im vollen Umfang von Dolmetscherinnen 
und Dolmetschern übersetzt. Jedes Ratsmitglied kann an seinem Platz die Simul-
tanübersetzung in deutscher, französischer oder italienischer Sprache hören. 
Mitteilungen der Präsidentin oder des Präsidenten zum Verfahren überträgt die 
Übersetzerin oder der Übersetzer ins Deutsche oder ins Französische.

Im Ständerat gibt es keine Simultanübersetzung.

Die schriftlichen Parlamentsunterlagen werden in deutscher, französischer und 
italienischer Sprache abgegeben.

Das Amtliche Bulletin
Sämtliche Beratungen von National- und Ständerat werden sofort wörtlich pro-
tokolliert. Dieses Protokoll, das Amtliche Bulletin, wird schon während laufender 
Ratssitzung auf www.parlament.ch veröffentlicht.

Das parlamentarische Verfahren
Alle Geschäfte werden nacheinander von beiden Räten behandelt. Die Rats-
vorsitzenden legen jeweils fest, welcher Rat ein Geschäft zuerst behandelt (Erst
rat). Danach tagt die vorberatende Kommission. Ist es eine Kommission des 
Nationalrates, bezeichnet sie zwei ihrer Mitglieder als Berichterstatterinnen oder 
Berichterstatter deutscher und französischer Sprache. Im Ständerat gibt es nur 
eine Berichterstatterin oder einen Berichterstatter.

Zuerst eröffnet die Präsidentin oder der Präsident die allgemeine Eintretensde-
batte. Es folgt die artikelweise Beratung (Detailberatung). Werden die Anträge 
der Kommission im Rat nicht bestritten, gelten sie stillschweigend als angenom-
men. Jedes Ratsmitglied kann Änderungsanträge stellen. Hat der Rat alle Artikel 
mit oder ohne Änderungen angenommen, schreitet er zur Gesamtabstimmung.

Gibt es zwischen den beiden Räten Differenzen, kommt es zum Differenzberei-
nigungsverfahren. Bestehen nach drei Beratungen in jedem Rat noch immer 
Differenzen, so wird eine Einigungskonferenz eingesetzt. Diese hat eine Verstän-
digungslösung zu suchen. 

Sobald die Beschlüsse der beiden Räte übereinstimmen, wird in beiden Räten 
in der letzten Sitzung der Session eine Schlussabstimmung durchgeführt, so-
fern es sich um eine Verfassungsänderung, ein Gesetz, einen Bundesbeschluss, 
der dem obligatorischen oder fakultativen Referendum untersteht, oder eine Ver-
ordnung der Bundesversammlung handelt.

Beschliesst ein Rat zweimal, auf eine Vorlage nicht einzutreten, wird diese von 
der Geschäftsliste der Bundesversammlung gestrichen.

Ist Eintreten beschlossen, können die Räte eine Vorlage ganz oder teilweise an 
den Bundesrat oder an die Kommission zur Überprüfung und Änderung zurück
weisen.
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D i e  E n t s t e h u n g  e i n e s  G e s e t z e s

Das Referendum ermöglicht den Stimmberechtigten, über wichtige Beschlüsse des Parlamentes 

an der Urne endgültig zu entscheiden. Das Gesetz unterscheidet zwischen dem fakultativen Referen-

dum (auf Verlangen von 50’000 Stimmberechtigten oder acht Kantonen) und dem obligatorischen 

Referendum ( insbesondere für Verfassungsänderungen).

* Es kann auch eine Motion eines Ständerates, eine parlamentarische Initiative, 

eine Standesinitiative oder ein Entwurf des Bundesrates am Anfang des Ge-

setzgebungsverfahrens stehen.
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Nationalrat Annahme der Motion 
(*Motion eines Nationalrates)

Kommission des 
Ständerates

Vorberatung durch eine 
Kommission des Ständerates

Ständerat Annahme der Motion  
(damit ist die Motion an den 
Bundesrat überwiesen)

Bundesrat Ausarbeitung eines Entwurfes 
durch den Bundesrat

Kommission des
Nationalrates

Vorberatung durch eine 
Kommission des Erstrates 
(hier Nationalrat)

Nationalrat Eintretensbeschluss,  
Detailberatung, 
Gesamtabstimmung

Kommission des 
Ständerates

Vorberatung durch eine 
Kommission des Zweitrates 
(hier Ständerat)

Ständerat Eintretensbeschluss,  
Detailberatung, 
Gesamtabstimmung

Kommission des
Nationalrates

Differenzen: Die Kommission 
des Erstrates beantragt, eine 
Differenz zu bereinigen,  
die andere aufrechtzuerhalten

Nationalrat Eine Differenz wird bereinigt, 
die andere aufrechterhalten

Kommission des 
Ständerates

Die Kommission des Zweit
rates  beantragt, die zweite 
Differenz zu bereinigen

Ständerat Zustimmung zum Antrag der 
Kommission

Nationalrat
Ständerat

Schlussabstimmung über 
den identischen Text

Volksabstimmung 
obligatorisch (für Verfas-
sungsänderungen) 
fakultativ (für Gesetze)

Gesetzessammlung

Inkrafttreten
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D i e  P a r l a m e n t s d i e n s t e

Die Parlamentsdienste unterstützen die Bundesversammlung bei der Erfüllung 
ihrer Aufgaben. Sie erbringen eine umfassende Dienstleistung und ermöglichen 
damit den Parlamentarierinnen und Parlamentariern eine vertiefte und kreative 
gesetzgeberische Arbeit. Sie
�–	� planen und organisieren die Sessionen der Räte 
	 und die Kommissionssitzungen,
–	� erledigen die Sekretariatsgeschäfte und erstellen Berichte, 
	 Protokolle sowie Übersetzungen,
–	 beschaffen und archivieren Dokumente,
–	 beraten die Ratsmitglieder in Fach- und Verfahrensfragen.

Die Geschäftsleitung der Parlamentsdienste besteht aus dem Generalsekretär der 
Bundesversammlung, dem stellvertretenden Generalsekretär, den Bereichsleitern 
und dem Chef des Dienstes für Information und Kommunikation. Die Parlaments-
dienste setzen sich zusammen aus dem «Generalsekretariat» und den vier Berei-
chen «Aufsichtskommissionen und -delegationen», «Wissenschaftliche Dienste», 
«Internationale Beziehungen und Sprachen» sowie «Ressourcen, Sicherheit und 
Logistik».
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Generalsekretariat

Das Generalsekretariat ist zuständig für die Sessions- und Geschäftsplanung 
sowie für Organisations- und Verfahrensfragen.

Das Zentrale Sekretariat bereitet die Unterlagen für die Plenarsitzungen vor.

Der Dienst für Information und Kommunikation stellt die Beziehung zu Medien und 
Öffentlichkeit sicher. Er betreut auch die viersprachige Website www.parlament.ch.

Der Rechtsdienst ist Beratungs- und Auskunftsstelle für Fragen des Parlaments-
rechtes.

Aufsichtskommissionen und -delegationen

Die Sekretariate der Aufsichtskommissionen und -delegationen beider Räte, der 
Finanz- und der Geschäftsprüfungskommissionen überwachen die Regierungs- 
und Verwaltungstätigkeit.

Wissenschaftliche Dienste

Die Sekretariate der Kommissionen bilden den Kommissionendienst. Sie planen 
die Kommissionsarbeiten, betreuen die Kommissionen inhaltlich, organisato-
risch und administrativ.

Das von den Parlamentsdiensten betriebene Protokolliersystem des Amtlichen 
Bulletins ist eines der modernsten der Welt und wurde mehrmals preisgekrönt.

Der Dokumentationsdienst liefert Informationen, die als Grundlage für Ratsent-
scheide, Vorstösse oder Referate dienen.

Internationale Beziehungen und Sprachen

Der Dienst für internationale Beziehungen führt das Sekretariat der Aussenpo-
litischen Kommissionen. Weiter bereitet er die Auslandreisen der Ratspräsidien 
sowie der von den Büros im Rahmen der bilateralen Beziehungen eingesetzten 
Delegationen vor.

Der Sprachdienst besorgt die Übersetzungen für Parlament und Parlaments-
dienste.

Das italienische Sekretariat bereitet Dokumente sämtlicher Sachbereiche in 
italienischer Sprache vor, sorgt für die Veröffentlichungen und erledigt die Se-
kretariatsarbeiten.

Der Dolmetscherdienst gewährleistet die Simultanübersetzung der Voten anläss-
lich der Sitzungen des Nationalrates und der Vereinigten Bundesversammlung.

Ressourcen, Sicherheit und Logistik 

Der Personaldienst setzt die Personalpolitik um. Er plant die Personalfragen 
und ist Ansprechpartner für Ausbildung und Organisationsentwicklung.

Der Finanz- und Reisedienst ist zuständig für die Vorbereitung und Verwaltung 
des Budgets, die Rechnungsführung und das Controlling und organisiert die 
offiziellen Reisen der Ratsmitglieder.

Der Dienst Sicherheit und Infrastruktur vollzieht die Sicherheitsstrategie der 
Bundesversammlung.

Der Dienst für Informatik und neuen Technologien ist für den Betrieb und Un-
terhalt der gesamten Informatik-Infrastruktur zuständig. Er stellt den Ratsmit-
gliedern eine persönliche Informatikausrüstung zur Verfügung.

Der Betrieb und Weibeldienst organisiert die Sitzungen der eidgenössischen 
Räte, Kommissionen und Fraktionen und kopiert, verteilt und verschickt die Un-
terlagen und Drucksachen für die Räte, Kommissionen und einzelnen Ratsmit-
glieder.

Der Stabsstelle Projekt- und Integrationsmanagement realisiert Projekte in den 
Bereichen Infrastruktur, Sicherheit, Informatik, Dokumentenmanagement und 
e-parl.
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